
Basisinfo für KNEIPP-Zertifizierungen in Österreich 
(für Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Hotels, Kuranstalten, Wanderwege,  
Kneipp-Parcours oder -Parks usw. ) 
 
 
Factsheet für Kneipp-Wege (= Wege mit mehreren Kneipp-Stationen / -Anlagen) 
 
 

Größe der Einrichtung Erläuterung 
Kostenbeitrag für 
Erst-Zertifizierung 

(einmalig bei Vertragsabschluß) 

Lizenzgebühr 
(jährlich im Januar) 

Kategorie 1, klein in Orten unter 5000 EW € 300,- € 95,- 
Kategorie 2, klein in Orten über 5000 EW € 350,- € 145,- 
Kategorie 3, mittel in Orten unter 5000 EW € 400,- € 195,- 
Kategorie 4, mittel in Orten über 5000 EW € 450,- € 245,- 
Kategorie 5, groß Ortsgröße nicht relevant € 500,- € 295,- 
Kategorie 6, sehr groß Ortsgröße nicht relevant € 600,- € 395,- 
 
Leistung des Kneippbundes bei Erstzertifizierung: 
• Ansprechperson im Kneippbund-Sekretariat 
• Unterlagencheck während der Einreich- und Vorbereitungsphase 
• Bereitstellung von Textbausteinen für Erklärungstafeln 
• Recht auf Verwendung des KNEIPP-Logos und des Namens KNEIPP auf Erklärungstafeln und  
  Wegweisern 
• 1 Tafel “KNEIPP-zertifizierte Anlage” (wird bei der Eröffnung offiziell überreicht) 
 
Leistung des Kneippbundes für Lizenzgebühr: 
• Nutzungsrecht für die Verwendung des KNEIPP-Logos und des Namens KNEIPP  
  für den vereinbarten Zweck in den Bereichen PRINT und WEB. 
    Beispiele für die legale Nutzung im Bereich PRINT:  
 Tourismusfolder, Gemeindezeitung, Wanderkarten, Jahrbücher, Jahresberichte, 
 Beispiele für die legale Nutzung im Bereich WEB: 
 Websites / Apps /Social-Media-Kanäle der Gemeinde, Websites / Apps /Social-Media-Kanäle des zuständigen  
 Tourismusvereins, des zuständigen Tourismusverbands oder ähnlicher Einrichtungen im Bereich Tourismus und/oder  
 Gewerbemarketing (City-Club, Marketingbüro, Kartenverkaufsbüros, Einkaufsgemeinschaften...), Social-Media-Kanäle,  
 Virtuelle Wanderkarten, Online-Dokumente wie Jahresberichte u. dergl. 
• Listung der Einrichtung auf der Website des Österreichischen Kneippbundes (ab 2021). 
 
Leistungen  der Trägerorganisation der zu zertifizierenden Einrichtung: 
• Nennung der zuständigen Ansprechperson für die laufende Kommunikation (Kontaktdaten) 
• rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Kneippbund (in Idealfall VOR der Planung der Anlage) 
• Vertragsabschluß und zeitgleiche Überweisung des Kostenbeitrags für die Erstzertifizierung 
• Einladung des Kneippbunds zu einer allfällig stattfindenden offiziellen Eröffnung. 
• Erwähnung des Kneippbundes bei der Berichterstattung über die Eröffnung  
  (Presseaussendungen, Bericht in der Gemeindezeitung u.ä.) 
 
 
 
 
Ihre Ansprechperson für Kneipp-Zertifizierungen innerhalb Österreichs: 
Martina Seereiner, BA  /  Tel. +43 3842 2171812   /  E-Mail: leoben@kneippbund.at 
 
Kontaktadresse: 
Österreichischer Kneippbund  /  Kunigundenweg 10  /  8700 Leoben 
www.kneippbund.at 


